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Antrag nach den derzeit dafür geltenden Tarifen (5/2009), Allgemeinen und allfälligen Besonderen Versicherungsbedingungen. Die ausgewiesenen 
Prämien bzw. Prämiensätze beinhalten 20 % Dauerrabatt für 10jährige Versicherungsdauer und alle öffentlichen Abgaben. 

Partner / Polizzen Nr. Ersetzt Polizzen Nr. Beginn (TT/MM/JJJJ) Ablauf (TT/MM/JJJJ) 

1. VersicherungsnehmerIn 

Familienname Vorname Titel Geburtsdatum 

Geschlecht 

m �  w � 

Staatsbürgerschaft Beruf selbstständig � 

unselbstständig � 

Öffentlicher Dienst 

Ja � Nein  � 

Dienststelle Dienstort 

Risikoadresse 

Postleitzahl Ort Straße Hausnummer 

Inkassoadresse 

(wenn abweichend von 
Wohnadresse) 

Postleitzahl Ort Straße Hausnummer 

Gebäudeart:  Einfamilienhaus � Zweifamilienhaus � Antragsteller ist Eigentümer � Pächter � Mieter � 

Ist das Eigenheim ein noch nicht bezogener Rohbau (auch nicht teilbezogen)? Nein � Ja � 

2. Allgemeine Fragen 

Bestehen bereits Vorversicherungen zu den beantragten Sparten? Nein � Ja � 
Versicherungsgesellschaft Sparte Polizzennummer Prämie Ablauf Versicherungssumme 

 EUR 

Wurde schon eine der beantragten Sparten von einem Versicherer abgelehnt, gekündigt oder einvernehmlich gelöst?  Nein � Ja � 

Von wem / Gesellschaft Welche Sparte(n) Warum Wann 

Soll eine Vinkulierung erfolgen? Nein � Ja �  zu Gunsten von: 

Name und Anschrift Sparte Geschäftszahl 

Waren Sie von einem der folgenden Katastrophenschäden schon betroffen?  Nein � Ja � 

Hochwasser/Überschwemmung, Lawinen/Lawinenluftdruck, Vermurung, Erdbeben, Kanalrückstau infolge außergewöhnlicher Witterung 

(Wenn ja: anfragepflichtig, nur mit ausgefüllten Katastrophenfragebogen) 

Besondere Risikomerkmale: 
Ist das Risiko ganzjährig mit Löschfahrzeugen erreichbar? Nein � Ja � 
Ist das Risiko in exponierter Lage? (z.B. gefährdete Gebirgslage, Steilhang, Bergrücken, Gipfel usw.) Nein � Ja � 

Eigenheim: Ein- oder Zweifamilienhaus/Wochenendhaus und dgl. mit max. 2 Wohneinheiten und einer betrieblichen Nutzung von nicht mehr als 1/3 sowie keiner 
landwirtschaftlichen Nutzung am Versicherungsgrundstück. Alle Nebengebäude (NG) bis 45 m² verbaute Fläche je Gebäude sind mitversichert. NG über 45 m² sind 
prämienpflichtig. Versichert gelten die Sparten: Feuer-, Sturmschaden-, Leitungswasser- und Haftpflichtversicherung (Haus- und Grundbesitz). 

3. Prämienberechnung Eigenheim Top Plus Versicherungssumme unbegrenzt Prämiensatz Prämiensatz  

Verbaute Fläche Erdgeschoß =  _________ m²  x  Prämiensatz in EUR =  Grundprämie Eigenheim 
Eigenheim 

inkl. Haushalt 
Jahresprämie 
brutto in EUR 

� Keller + Erdgeschoß � EUR 2,67 � EUR 5,34  
� Keller + Erdgeschoß + Dach- oder Mansardenausbau � EUR 3,34 � EUR 6,68  
� Keller + Erdgeschoß + 1 Obergeschoß � EUR 4,00 � EUR 8,00  
� Keller + Erdgeschoß + 1 Obergeschoß + Dach- oder Mansardenausbau � EUR 4,67 � EUR 9,34  
� prämienpflichtige Nebengebäude (alle, die größer als 45 m² sind) / verbaute Gesamtfläche: ________ m² � EUR 0,79 � EUR 1,58  

Gebäudealter  (Baubeginn des Objektes) � bis 5 Jahren -15 % Rabatt � bis 10 Jahren -10 % Rabatt � bis 15 Jahren -5 % Rabatt 

Gebäude ohne Keller Ja �  - 5 % Rabatt 
ab 140 m² verbaute Fläche Ja �  -10 % Rabatt 
50 Plus-Bonus Ja �  -10 % Rabatt 
Öffentlicher Dienst Ja �  -15 % Rabatt 
Mehrspartenrabatt Ja �  -  5 % Rabatt 
(wenn weitere Verträge bei der VAV bestehen) 

Massivbauweise Ja � 
Holz-, Holzfertigteil-, Bio- oder  
Riegelbauweise  Ja �  +5 % Zuschlag 
Mischbauweise   Ja �  +2,5 % Zuschlag 

Gebäude weniger als 270 Tage Ja �  200 % Zuschlag auf  
im Jahr bewohnt    Haushaltsprämie 

 

Sicherungen 

�  Sicherheitsfenster mit Sperrriegel -5 % Rabatt 

�  Balkenschloss, Alarmanlage (1x pro Jahr Wartung) oder Sicherheits-
 türe der Widerstandsklasse 3 (ÖNORM B 5338) -5 % Rabatt 

Degressiver Selbstbehalt (über alle Sparten): Pro schadenfreiem 
Versicherungsjahr reduziert sich dieser um 25 % des Basiswertes. Nach 
jedem Schadenfall beginnt die Einstufung wie im ersten Versicherungsjahr 

 � EUR 100,00 (-20 %) � EUR 200,00 (-35 %)
 � EUR 300,00 (-50 %)  

 

Zusatzdeckungen laut Rückseite (Fixprämien): Zuschlagsprämie gesamt  

Gesamtbruttoprämie: Die Gesamtbruttoprämie enthält 20 % Dauerrabatt (Mindestprämie EUR 75,00)  
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4. Zusatzdeckungen: 

�  Heizungsschadenversicherung – Pauschalversicherungssumme auf Basis GNW für das Eigenheim 
 Versicherungsschutz für die gesamte Heizungsanlage inkl. Heizkessel, Rohrleitungen, Radiatoren, Armaturen, Wärmepumpen, 
 Tank- und Sonnenenergieanlagen sowie Regelgeräte (Selbstbehalt pro Schadenfall EUR 50,00) 

 Jahresbruttoprämie: EUR 125,00 

EUR 

 

�  Haustechnikversicherung – Pauschalversicherungssumme auf Basis GNW für das Eigenheim 
 Versicherungsschutz für alle haustechnischen Anlagen wie Installationen der Energieversorgung, Heizungsanlagen,  
 Hauswasserpumpen und Wasseraufbereitungs- und Alarmanlagen, Schwimmbadtechnik usw. (Selbstbehalt pro Schadenfall EUR 50,00) 
 Jahresbruttoprämie: EUR 175,00 

EUR 

 

�  Bauwesenversicherung 
 Baumeisterarbeiten gemäß Leistungsverzeichnis sowie Eigenleistungen auf 1. Risiko bis EUR 35.000,00, Schadensuchkosten auf  
 1. Risiko bis EUR 1.500,00 Baugrund und Bodenmassen auf 1. Risiko bis EUR 3.500,00 (Selbstbehalt pro Schadenfall EUR 400,00) 
 Jahresbruttoprämie: EUR 111,00 

EUR 

 

�  Besitz und Haltung von weiteren Hunden Europa, Pauschalversicherung EUR 1.500.000,00 

 Jahresbruttoprämie je Hund: EUR 25,00 (ein Hund prämienfrei)    Anzahl: _______________ 

EUR 

 

�  Besitz und Haltung eines Pferdes  Europa, Pauschalversicherung EUR 1.500.000,00 

 Jahresbruttoprämie je Pferd: EUR 65,00      Anzahl: _______________ 

EUR 

 

� Einschluss der groben Fahrlässigkeit bis EUR 5.000,00 im Rahmen des Feuerrisikos Haushalt 

 Jahresbruttoprämie: EUR 15,00 

EUR 

 

� Einschluss der groben Fahrlässigkeit bis EUR 5.000,00 im Rahmen des Feuerrisikos Gebäude 

 Jahresbruttoprämie: EUR 15,00 
EUR 

 

Erweiterte Privathaftpflicht-Versicherung mit weltweiter Deckung inkl. Mietsachschäden, Tätigkeitsschäden und Schadenersatzansprüche von 
Angehörigen, Pauschalversicherungssumme EUR 1.500.000,00 

 

� eine weitere im Haushalt lebende Person „Singledeckung“  Name: _______________________ Geb. Datum: _______________ 

 Jahresbruttoprämie: EUR 15,00 
 

� alle im Haushalt lebenden Personen (Hauptwohnsitzmeldung erforderlich) 

 Jahresbruttoprämie: EUR 35,00  

�  Komfortbaustein 

 Schlüsseldienst/Aufsperrdienst bis max. EUR 100,00 1 x pro Jahr, Fahrraddiebstahl bis max. EUR 1.500,00, Bargeld, Valuten und Einlagebücher 
 ohne Klausel bis EUR 3.500,00 (in Möbel unversperrt), Schmuck, Edelsteine, Briefmarken- u. Münzensammlungen bis EUR 12.000,00 (in Möbel 
 unversperrt), Reisegepäckversicherung mit Deckung für Ersatzkäufe bis max. EUR 1.500,00, Ersatzkäufe bei verspäteter Gepäcksauslieferung am 
 Urlaubsort (über 12 Stunden) bis max. EUR 250,00. 

 Jahresbruttoprämie: EUR 35,00 

EUR 

 

5. Sonstige Vereinbarungen: 

 

6. Prämienzahlung: 

Zahlungsart: � jährlich � halbjährlich � vierteljährlich (nur mit Einzugsermächtigung) � monatlich (nur mit Einzugsermächtigung, mind. EUR 7,00) 

Inkassoart: � Zahlschein (ZS-Gebühr EUR 2,75) � Einzugsermächtigung � Besteht bereits zu Polizze Nr.: 

Name des Geldinstitutes Bankleitzahl Kontonummer Kontoinhaber 

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Damit ist auch meine kontoführende Bank 
ermächtigt Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. 
Ich habe das Recht, innerhalb von 42 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen. 

Ort, Datum Vermittlernummer Unterschrift des Vermittlers Unterschrift Antragsteller 

An diesen Antrag hält sich der Antragsteller 6 Wochen ab Antragerstellung gebunden. Ich bestätige mit meiner Unterschrift auch die umseitig angeführten 
Bestimmungen, Hinweise und die Rechtsbelehrung gelesen zu haben. 

 

EUR 
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Rechtsbelehrung: 

Der Antragsteller ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich, auch wenn eine andere Person deren Niederschrift vornimmt. 
Erfüllungsort für beide Teile ist der Sitz des Versicherers in Wien. 

Anzuwendendes Recht: Auf diesen Vertrag ist österreichisches Recht anzuwenden. 

Bindungsdauer: An den Antrag hält sich der Antragsteller 6 Wochen ab Antragstellung gebunden. 

Angaben zum Antrag: Versicherungsanträge sowie sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers und des Versicherten müssen schriftlich 
erfolgen. Abmachungen und Erklärungen sind für den Versicherer nur verbindlich, wenn sie schriftlich ausgefertigt und von einer Verwaltungsstelle des 
Versicherers rechtsgültig gezeichnet werden. Der (Die) Antragsteller und gegebenenfalls auch rückwirkend – zu dem beantragten und im Versicherungsschein 
dokumentierten Zeitpunkt. Vor Zustandekommen des Versicherungsvertrages besteht kein Versicherungsschutz. 

Vorvertragliche Anzeigepflicht: Der Antragsteller und gegebenenfalls die zu versichernde(n) Person(en) ist (sind) gemäß § 16 Versicherungsvertragsgesetz 
(VersVG) verpflichtet, die Fragen nach den gefahrenerheblichen Umständen richtig und vollständig zu beantworten. Unvollständige oder unrichtige Angaben 
hindern die VAV Versicherung, die von ihr zu übernehmende Gefahr richtig einzuschätzen. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflicht  kann die VAV Versicherung 
vom Vertrag zurücktreten oder ihn aufrechten und gegebenenfalls die Leistung verweigern. 

Datenschutz: Zustimmung zur Ermittlung, Übermittlung und sonstigen Verwendung von Daten: Der Antragsteller und gegebenenfalls die zu versichernde(n) 
Person(en) stimmt (stimmen) ausdrücklich zu, dass zur Beurteilung, ob und unter welchen Bedingungen ein Versicherungsvertrag abgeschlossen, geändert oder 
fortgesetzt wird, nach Eintritt eines Versicherungsfalles zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen Personenidentifikations- und Versicherungsfalldaten von der 
VAV Versicherung an andere die Schadenversicherung in Österreich betreibende Versicherungsunternehmen weitergeleitet und von diesen an die VAV 
Versicherung übermittelt werden. Diesem Zweck dient auch das „Zentrale Informationssystem – ZIS“ des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs, 
1030 Wien. Schwarzenbergplatz 7 

Informationsverbundsystem iSd § 4 Z 13 Datenschutzgesetz 2000). Der Antragsteller und gegebenenfalls die zu versichernde(n) Person(en) stimmt (stimmen) 
weiters zu, dass die VAV Versicherung Personalidentifikations- und Vertragsdaten zu ihrer Betreuung und Beratung auch hinsichtlich anderer Produkte verwendet. 

Rücktrittsrecht nach § 3 Konsumentenschutzgesetz: Der (Die) Antragsteller, für den die beantragte Versicherung nicht zum Betrieb seines Unternehmens gehört, 
ist – soferne der Antrag außerhalb der vom Versicherer dauernd benutzten Räume unterfertigt wurde – berechtigt, von seinem Versicherungsantrag oder vom 
Vertrag zurückzutreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche erklärt werden; der Rücktritt bedarf zu 
seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform; es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb des genannten Zeitraumes abgesendet wird. Das Rücktrittsrecht steht 
dem Antragsteller jedoch nicht zu, wenn er die geschäftliche Verbindung zwecks Schließung des Vertrages selbst angebahnt hat. 

Rohbauversicherung: Im Hinblick darauf, dass sich das versicherte Wohngebäude im Rohbauzustand befindet und noch nicht bezogen (auch nicht teilbezogen) 
ist und beim erstmaligen Vertragsabschluss ein prämienfreier Zeitraum vereinbart, dann steht dem Versicherer das Recht zu, bei Vertragsauflösung vor Ablauf des 
fünften Versicherungsjahres – aus welchem Grund immer -50 % der Prämie, die für den prämienfreien Zeitraum zu bezahlen gewesen wäre, einzufordern. 

Dauerrabatt: Der tariflich eingeräumte Dauerrabatt – in der jeweils angegebenen Höhe – ist bei vorzeitiger Vertragsauflösung für die tatsächliche Vertragsdauer 
vom Versicherungsnehmer nachträglich zu bezahlen (20 % für 10-jährige Laufzeit, 10 % für 5-jährige Laufzeit, 5 % für 3-jährige Laufzeit). 
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Classic Plus 

mit 
Versicherungssumme 

Top Plus 
Versicherungssumme 

unbegrenzt 
Tarif 05/2009 F LW ST HA F LW ST HA 

Versicherungssumme  auf Basis 
Gebäudeneubauwert 

Versicherungssumme 
unbegrenzt 

Auf Basis Neuwertersatz • • •  • • •  
Alle Nebenobjekte mit einer verbauten Fläche bis 45 m² auf dem 
Versicherungsgrundstück automatisch mitversichert alle bis 45 m² prämienfrei alle bis 45 m² prämienfrei 

Genereller Unterversicherungsverzicht bei Anwendung der 
Bewertungskriterien • • •  • • •  
Mehrkosten aufgrund behördlicher Auflagen bis 10 % der 
Versicherungssumme max. 30 % der Ersatzleistung • • •  bis max.  

EUR 25.000,00  
Mietverlust bei Wohngebäuden  • • •  • • •  
Planungs- und Architektenkosten bis max. EUR 5.000,00 auf  
1. Risiko • • •  • • •  
Brand, Brandherd, direkter Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, 
Absturz und Anprall von bemannten Luft- und Raumfahrzeugen •    •    
Absturz und Anprall eines unbemannten Flugkörpers •    •    
Einschluss der groben Fahrlässigkeit (Zuschlagsprämie  
EUR 15,00) bis max. EUR 5.000,00 auf 1. Risiko •    •    
Indirekte Blitzschäden im Rahmen der Gebäudeversicherungs-
summe (an zum Gebäude gehörender elektrischer und 
elektronischer Haustechnik wie z.B. Hauswasserpumpe,  
Schwimmbeckenfilteranlage usw.) 

•    •    

Außenanlagen und Einfriedungen (z.B. Beleuchtungskörper, 
Umzäunungen - nicht jedoch lebende Umzäunungen) •  •  •  •  
Pflanzungen und lebende Umzäunungen bis max. EUR 5.000,00 
(auch infolge Löscheinsatz) •    •    
Beschädigung von Umzäunungen durch fremde KFZ •    •    
Kraftfahrzeuge (auch Mopeds) samt Anhänger sowie Motor- und 
Segelboote auf Basis Neuwert (Listenpreis) bis max.  
EUR 15.000,00 auf 1. Risiko (am Versicherungsgrundstück oder in 
der Garage) 

•    •    

Nebenkosten (Aufräumungs-, Abbruch-, Feuerlösch-, De- und 
Remontage-, Abdeck- und Reinigungskosten), Behandlung und 
Mehrkosten von gefährlichem Abfall und Problemstoffen 
(Sonderabfall), weiters Entsorgungskosten mit Erdreich 
(Selbstbehalt für Erdreich 25 %) bis 20% der VS auf 1. Risiko 

• • •  bis max.  
EUR 75.000,00  

Austreten von Leitungswasser aus Zu- oder Ableitungsrohren und 
angeschlossenen Einrichtungen und Armaturen  •    •   
Wasserzu- und Wasserableitungsrohre innerhalb des versicherten 
Gebäudes, inkl. Suchkosten und Nebenarbeiten, mit unbegrenztem 
Rohrersatz, Schäden an angeschlossenen Armaturen, Bruch-, 
Korrosions-, Dichtungs-, Verstopfungs- und Frostschäden 

 •    •   

Wasserzu- und Wasserableitungsrohre innerhalb des 
Versicherungsgrundstücke inkl. Suchkosten und Nebenarbeiten, 
mit unbegrenztem Rohrersatz, Bruch- und Korrosionsschäden  
bis max. EUR 5.000,00  

 •    •   

Wasserzu- und Wasserableitungsrohre außerhalb des 
Versicherungsgrundstückes bis zur Einmündung in den 
öffentlichen Straßenkanal inkl. Suchkosten und Nebenarbeiten, mit 
unbegrenztem Rohrersatz,  Bruch- und Korrosionsschäden bis 
max. EUR 5.000,00 

 •    •   

Fußbodenheizung, Wandheizung, Erdwärmekollektoren, 
Wasseruhr, Solar- und Klimaanlagen sowie die angeschlossenen 
Wasser-, Kühlmittel u. dgl. führenden Leitungen sind mitversichert. 

 •    •   

Wasserverlust bis max. EUR 5.000,00 auf 1. Risiko ist mitversichert  •    •   
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Classic Plus 

mit 
Versicherungssumme 

Top Plus 
Versicherungssumme 

unbegrenzt 
Tarif 05/2009 F LW ST HA F LW ST HA 
Genereller Neuwertersatz für Tapeten, Malereien und dgl.  •    •   
Sturm-, Hagel-, Schneedruck-, Steinschlag- und Erdrutschschäden   •    •  
Schäden durch Regen-, Schnee- und Schmelzwasser   •    •  
Außergewöhnliche Naturereignisse (Hochwasser, Überschwem-
mung, Rückstau, Vermurung, Erdbeben, Lawinen und Lawinenluft-
druck bis max. EUR 7.500,00 auf 1. Risiko (Haushalt & Eigenheim 
bis max. EUR 15.000,00) 

  •    •  

Schäden am Dach durch abrutschenden Schnee bis max.  
EUR 1.500,00   •    •  
Optische Schäden an der Dachhaut und den Rollläden bis max. 
EUR 1.500,00   •    •  
Markisen, Sonnendächer und Antennenanlagen •  •  •  •  
Sonnenenergieanlagen (samt dazugehörigen Glasabdeckungen) 
auf dem Versicherungsgrundstück • • •  • • •  
Schwimmbadabdeckung (keine Folie) bis max. EUR 5.000,00 •  •  •  •  
Haftpflicht-Versicherung für Haus- u. Grundbesitz 
Pauschalversicherungssumme EUR 1.500.000,00    •    • 

Besitz und Haltung eines Hundes - prämienfrei mitversichert  
(je weiteren Hund EUR 25,00) – Pauschalversicherungssumme  
EUR 1.500.000,00 Örtlicher Geltungsbereich Europa und Mittelmeer-
Anliegerstaaten 

   •    • 

Besitz und Haltung eines Pferdes je Pferd EUR 65,00 
Örtlicher Geltungsbereich Europa und Mittelmeer-Anliegerstaaten 
Pauschalversicherungssumme EUR 1.500.000,00 

   •    • 

Verunreinigung von Erdreich und Gewässern, Sachschäden durch 
Umweltstörungen für Tankanlagen bis 10.000 Liter mit einer 
Pauschalversicherungssumme in Höhe von EUR 75.000,00 

   •    • 

Spielplatzeinrichtungen/Spielgeräte fix montiert am Grundstück  
bis max. EUR 1.500,00 •  •  •  •  

 
 
 
Zusatzdeckungen wenn beantragt gegen Zuschlagsprämie: 
 
Heizungsschaden- und Haustechnikversicherung 
• Einmauerungen und Fundamente bis max. EUR 50,00 auf 1. Risiko 
• Verstopfungen und Ablagerungen an angeschlossenen Geräten und Rohrleitungen während der 

Reparaturdauer bis max. EUR 750,00 auf 1. Risiko 
• Verunreinigungen durch austretende Öle oder Flüssigkeiten bis max. EUR 750,00 auf 1. Risiko 
• Entsorgungskosten bis max. EUR 750,00 auf 1. Risiko 
• Neuwertklausel für 2 Jahre ab Erstinbetriebnahme 
 
Heizungsschadenversicherung: 
• Versicherungsschutz für die gesamte Heizungsanlage inkl. Heizkessel, Rohrleitungen, Radiatoren, 

Armaturen, Wärmepumpen, Tank- u. Sonnenenergieanlagen sowie Regelgeräte 
• Jahresbruttoprämie EUR 125,00 
• Selbstbehalt pro Schadenfall EUR 50,00 
 
Haustechnikversicherung: 
• Versicherungsschutz für alle haustechnischen Anlagen, wie Installationen der Energieversorgung, 

Heizungsanlagen, Hauswasserpumpen, Wasseraufbereitungs- und Alarmanlagen, Schwimm-
badtechnik, usw. 

• Jahresbruttoprämie EUR 175,00 
• Selbstbehalt pro Schadenfall EUR 50,00 
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Erweiterter Deckungsumfang: 
• Schadensuchkosten, Einmauerungen und Fundamente bis max. EUR 750,00 auf 1. Risiko 
• Verstopfungen und Ablagerungen an angeschlossenen Geräten und Rohrleitungen während der 

Reparaturdauer bis EUR 750,00 auf 1. Risiko 
• Verunreinigungen durch austretende Öle oder Flüssigkeiten bis EUR 750,00 auf 1. Risiko 
• Entsorgungskosten bis EUR 750,00 auf 1. Risiko 
• Neuwertklausel für 2 Jahre ab Erstinbetriebnahme 
 
Bauwesenversicherung: 
• Baumeisterarbeiten gemäß Leistungsverzeichnis sowie Eigenleistungen 
• auf 1. Risiko bis EUR 37.000,00 
• Schadensuchkosten auf 1. Risiko bis EUR 1.500,00 
• Baugrund und Bodenmassen auf 1. Risiko bis EUR 3.700,00 
• Jahresbruttoprämie EUR 111,00 
• Selbstbehalt pro Schadenfall EUR 400,00 
 
Hinweis: Die vorgenannten Deckungserweiterungen sind hier in einer Kurzübersicht zusammengefasst. 


